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Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 
(GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBI S. 
291), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Was-
sergesetzes (HWG) in der Fassung vom 
14.12.2010 (GVBl. I 2010, 548), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22.08.2018 (GVBl. S. 366), der §§ 1 bis 5a, 6a, 
9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kom-
munale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 
(GVBl. 2013. 134), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 
247), hat die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Baunatal in der Sitzung am 
09.12.2019 folgenden

I. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung 
(WVS) 

beschlossen: 

II. Anschluss und Benutzung 

§ 10 Messeinrichtungen 

(1) Die Gemeinde ermittelt die zur Verfügung 
gestellte Wassermenge durch Messeinrich-
tungen und bestimmt deren Art, Zahl und 
Größe sowie den Anbringungsort. Als Mes-
seinrichtungen können auch Funkmessge-
räte installiert werden. Diese sind von den 
Anschlussnehmern zu nutzen. Die Mess-
einrichtungen sind vom Anschlussnehmer 
vor Frost, Abwasser und Grundwasser zu 
schützen. 

(2) Die Stadt kann verlangen, dass der An-
schlussnehmer auf eigene Kosten wahl-
weise einen geeigneten Schacht oder 
Schrank für die Messeinrichtung anbringt, 
wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 
2. die Versorgung des Grundstücks mit 

Anschlussleitungen erfolgt, die unver-
hältnismäßig lang sind oder nur unter 
besonderen Erschwernissen verlegt 
werden können oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbrin-
gung des Wasserzählers vorhanden ist. 

Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den 
in Satz 1 genannten Schacht oder Schrank 
in ordnungsgemäßem Zustand und jeder-
zeit zugänglich zu halten. Er kann die Ver-
legung dieser Einrichtungen auf seine Kos-
ten verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und 
nach der Verlegung das Ablesen nicht be-
einträchtigt wird. 

(3) Der Anschlussnehmer kann von der Stadt 
die Nachprüfung der Messeinrichtungen 

durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des Eichge-
setzes verlangen. Die Kosten der Prüfung 
fallen der Stadt zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehler-
grenzen überschreitet, sonst dem An-
schlussnehmer. 

§ 11 Ablesen/Auslesen

(1) Die Messeinrichtungen werden von der 
Stadt oder nach Aufforderung der Stadt 
vom Anschlussnehmer abgelesen. Dieser 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Mess-
einrichtungen leicht zugänglich sind. 

(2) Die Stadt kann die zur Verfügung gestellte 
Wassermenge auch durch Funkmessge-
räte ermitteln. Diese sind von den An-
schlussnehmern zu nutzen. Die Stadt liest 
die Funkwasserzähler zu folgenden Zeit-
punkten und in folgenden Fällen aus: 

1. Zum 31.12. eines jeden Jahres zur 
Feststellung des Jahresverbrauchs. 
Die Ablesung erfolgt in der ersten bis 
vierten Kalenderwoche des Folgejah-
res. 

2. Bei Eigentümerwechsel auf Wunsch 
des Eigentümers  

3. Unterjährig maximal 4-mal für Funkti-
onstests. 

Die Sicherheit der von Funkmessgeräten 
gesendeten Daten wird durch folgende 
Maßnahmen gewährleistet: 

1. Die Daten werden mit einer gesonder-
ten Verschlüsselung übertragen. 

2. Die Auslesung erfolgt ausschließlich 
durch Mitarbeiter der Stadt oder durch 
die von der Stadt beauftragten Dritten. 

III. Abgaben und Kostenerstattung 

§ 13 Wasserbeitrag

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung des Auf-
wands für die Herstellung, Anschaffung 
und Erweiterung der Wasserversorgungs-
anlagen Beiträge, die nach der Veranla-
gungsfläche bemessen werden. Die Ver-
anlagungsfläche ergibt sich durch Verviel-
fachen der Grundstücksfläche (§ 14) mit 
dem Nutzungsfaktor (§§ 15 bis 18). 

(2) Der Beitrag beträgt 
a) für das Verschaffen einer erstmaligen 

Anschlussmöglichkeit (Schaffensbei-
trag) an die Wasserversorgungsanla-
gen 3,00 EUR/m² Veranlagungsfläche 

b) für Erweiterungsmaßnahmen wird ge-
sondert kalkuliert und festgesetzt, so-
bald entsprechende beitragsfähige 
Maßnahmen zur Verwirklichung anste-
hen. 
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§ 30 Verwaltungsgebühren 

Für jedes vom Anschlussnehmer veranlasste 
Erfassen der Zählerstände verlangt die Stadt 
22,00 EUR; für die zweite und jede weitere 
Messeinrichtung ermäßigt sich die Verwal-
tungsgebühr auf jeweils 5,00 EUR. 

§ 31 Entstehen und Fälligkeit der Gebühren; 
öffentliche Last 

(1) Die Benutzungsgebühr entsteht jährlich, 
die Verwaltungsgebühr mit dem Ablesen 
der Messeinrichtung bzw. dem Einrichten 
des Münzzählers. Die Gebühren sind ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheids fällig. 

(2) Die grundstücksbezogenen Benutzungs-
gebühren nach §§ 26, 27, 28 ruhen als öf-
fentliche Last auf dem Grundstück. 

§ 37 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig entgegen 

1. § 3 Abs. 4 die Anschlussleitung her-
stellt, erneuert, verändert, unterhält o-
der beseitigt oder anders auf sie - ein-
schließlich der Messeinrichtung - ein-
wirkt oder einwirken lässt; 

2. § 4 Abs. 2 seinen Trink-/ Betriebswas-
serbedarf aus anderen als der Wasser-
versorgungsanlage deckt, ohne dass 
ihm dies nach § 4 Abs. 3 gestattet ist; 

3. § 4 Abs. 4 Satz 1 und § 35 den in diesen 
Bestimmungen genannten Mitteilungs-
pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt; 

4. § 4 Abs. 4 Satz 2 nicht sicherstellt, dass 
aus seiner Anlage kein Wasser in das 
Trinkwassernetz eintreten kann; 

5. § 5 Abs. 3 Wasserverbrauchsanlagen 
nicht so betreibt, dass Störungen ande-
rer Wasserabnehmer, störende Rück-
wirkungen auf die Wasserversorgungs-
anlage oder Wasserverbrauchsanla-
gen Dritter oder Auswirkungen auf die 
Güte des Trinkwassers ausgeschlos-
sen sind; 

6. § 10 Abs. 1 Satz 2 Messeinrichtungen 
nicht vor Frost, Abwasser und Grund-
wasser schützt; 

7. § 10 Abs. 2 Satz 1 keinen geeigneten 
Schacht oder Schrank für die Messein-
richtung anbringt; 

8. § 10 Abs. 2 Satz 2 den Schacht oder 
Schrank nicht in ordnungsgemäßem 
Zustand und jederzeit zugänglich hält; 

9. § 11 die Messeinrichtungen nach Auf-
forderung der Stadt nicht abliest bzw. 
sie nicht leicht zugänglich hält; 

10. § 36 den Bediensteten oder Beauftrag-
ten der Stadt den Zutritt zu den Was-
serverbrauchsanlagen und Anschluss-
leitungen verweigert. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von 5 bis 50.000 EUR geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaft-
lichen Vorteil, den der Täter aus der Ord-
nungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß 
hierzu nicht aus, kann es überschritten 
werden. 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in 
der jeweils geltenden Fassung findet An-
wendung; zuständige Verwaltungsbehörde 
ist der Magistrat. 

§ 38 In-Kraft-Treten

Dieser I. Nachtrag zur Wasserversorgungssat-
zung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  

Baunatal, den 10.12.2019 

Der Magistrat der Stadt Baunatal 

Silke Engler 
Bürgermeisterin 


